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1. (1)Far Verhandlungsgegenstande, die im Landtag entstehen, und deren Vorbereitung gelten die Rechte der
betroffenen Personen gemaR den Art. 13 bis 19 und 21 DSGVO und 8 1 Abs. 3 Datenschutzgesetz - DSG, BGBI. |
Nr. 165/1999 in der Fassung BGBI. | Nr. 70/2024, im Hinblick auf Art. 23 Abs. 1 lit. e und h DSGVO nach Mal3gabe
der Abs. 2 bis 8. Dasselbe gilt fir sonstige Antrage und die dazu gefassten BeschlUsse, Verlangen, Berichte der
Ausschusse, Minderheitsberichte, Einberufungen zu Sitzungen, Verhandlungsschriften, Amtliche
Verhandlungsschriften, Sitzungsberichte sowie sonstige parlamentarische Dokumente, die im Landtag entstehen,
und deren jeweilige Vorbereitung.

2. (2)Die nach Art. 13 und 14 DSGVO vorgeschriebenen Informationen sind in Form einer Erklarung auf
elektronischem Weg zur Verfligung zu stellen (Datenschutzerklarung). Die Informationspflichten gemaRd Art. 13
Abs. 1 lit. e sowie Art. 14 Abs. 1 lit. d und e und Abs. 2 lit. f DSGVO finden keine Anwendung.

3. (3)Das Auskunftsrecht gemaf Art. 15 DSGVO und 8 1 Abs. 3 DSG findet in Bezug auf Datenverarbeitungen durch
den Landtag einschlieBlich dessen Mitglieder sowie Organe keine Anwendung

1. 1.bei nicht-6ffentlichen Informationen oder Gegenstanden und Inhalten nicht-6ffentlicher, vertraulicher
oder geheimer Beratungen, Verhandlungen, Sitzungen und Beschlusse,

2. 2.hinsichtlich der Rechte gemal3 Art. 15 Abs. 1 lit. c und g sowie Abs. 3 DSGVO,

3. 3.in Bezug auf einzelne oder mehrere Mitglieder des Landtages in Ausubung ihres Mandates.

4. (4)Das Recht auf Berichtigung gemal3 Art. 16 DSGVO und § 1 Abs. 3 DSG ist auf Schreibfehler und andere
offensichtliche Unrichtigkeiten beschrankt. Zu dartber hinausgehenden unrichtigen oder unvollstandigen
personenbezogenen Daten kann die betroffene Person eine (erganzende) Erkldrung abgeben, die ohne Kosten
fr die betroffene Person gemeinsam mit den als unrichtig oder unvollstandig gerligten personenbezogenen
Daten zu veroffentlichen ist. In Bezug auf wortliche Protokolle tber die Befragung von Auskunftspersonen und
Sachverstandigen in einem Untersuchungsausschuss des Landtages besteht das Recht auf Berichtigung fur
Auskunftspersonen bzw. Sachverstandige nur im Rahmen und Umfang des § 28 Abs. 3 der Anlage 1 dieses
Landesgesetzes.

5. (5)Das Recht auf Léschung gemal3 Art. 17 DSGVO und § 1 Abs. 3 DSG umfasst bei den in Abs. 1 genannten
parlamentarischen Dokumenten nur das Recht auf Entfernung veroéffentlichter personenbezogener Daten von
der Website des Landtages.

6. (6)Das Recht auf Einschrankung der Verarbeitung gemal Art. 18 DSGVO und die Mitteilungspflicht gemafd Art. 19
DSGVO kommen nicht zur Anwendung.

7. (7)Das Widerspruchsrecht gemaR Art. 21 DSGVO ist auf die Veréffentlichung der in Abs. 1 genannten
parlamentarischen Dokumente beschrankt. Anstelle eines Nachweises Uberwiegender schutzwiirdiger Grinde fur
die Verarbeitung durch den Verantwortlichen gentgt die Glaubhaftmachung solcher Griinde.

8. (8)Samtliche in Abs. 4 bis 7 genannten Beschrankungen gelangen nur insoweit zur Anwendung, als die
Beschrankung jeweils zur Erflllung der gesetzlichen Aufgaben des Landtages, dessen Mitglieder sowie Organe
geeignet und erforderlich ist.

9. (9)Die Abs. 1 bis 8 sind auf den Landesrechnungshof bei der Erflllung seiner verfassungs- und
einfachgesetzlichen Aufgaben sinngemald anzuwenden. Das Auskunftsrecht findet keine Anwendung hinsichtlich
Datenverarbeitungen durch den Landesrechnungshof bei Wahrnehmung seiner gesetzlich Ubertragenen Prif-
und Kontrollaufgaben.

In Kraft seit 13.05.2025 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/lgo_2001/paragraf/1
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_165_1/1999_165_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/70
https://www.jusline.at/gesetz/lgo_2001/paragraf/28
file:///

	§ 73 LGO 2001 Rechte betroffener Personen
	LGO 2001 - Geschäftsordnung - LGO 2001


